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Sie ift unter brei berichtebenen Anmenbungen guläffig :

1) als einfache Sßorttelegraphie offne Seichen, bafiir mit
mirttichen Morten unb S^leu ohne Berftümmelung,
genau nach bent Original, gleidjbiel ob Schreibfchrift
ober Trucïlettern ; 2) mit Benutzung ber Photographie
unb 3) bireft, innerhalb einer ©tun be ïann baS Tele«

gratnm in bie Trucfpreffe manbern. SBan ift im ftanbe,
einen Baum bon 90 auf 36 cm unb mehr in ber S^tt
bon 10 SDÏinuten gu telegraphieren, in Trucïmorten
auSgebrûcït 311,040 SBorte. ferner ïann bie feinfte
Autotppie, Babierung, Seichnung îc. fo übertragen toerben,
bah baê Q3ilb hoch geä|t für ben Trucï fertig ift. gn=
tereffieren bürfte, bah guIiuS ©reth bereits früher eine
Bietfarbenbrucïmafchine erfunben hat, bie bon ber BeichS«
brutierei angpïauft, bisher aber befonberer llmftänbe
halber noch nicht gur Bermenbttng geïommen ift.

SchweigerTedjitiferintAuSIattbe. gnBebal,ruffifche
jßrobing ©ftlanb, geht ein grofjeS ©leïtrigitâtSloerï,
bie „Bolta", ber Boßenbung entgegen.

Sommergießer Seiter ift ber ruffifche ïïtitter bon
Schulmann, tedjnifcher Tireftor, §err Becgei, bormalS
Oberingenieur bei (Sang & ©o. in Bubapefi; ©hef=gn=
genieur beS SonftruïtionSbureau, §err Ingenieur a g e=

mann bon D er Ii ï on, St. ^ürich; BetriebSchef .fjerr
Ingenieur ©. S dj i n b l e r bon B a g a g, bormalS Be=
triebSleiter bei Siemens & tpalSte in SBien; Söertführer
für fämtliche BetriebSmafchtnerien, Tarnpf, ©leftrigitat,
(SaS unb SBaffer unb für bie piahmontagen, §err
grang §oh, Bîechaniïer bon 53aar.

Sämtliche fterren befinben fich feit ben Sommer«
monaten auf ifren ißoften, an melcpe fie burch mehr«
jährige 53erträge gebunben finb.

Tit gröfjte eleftrifctje Sücfjc ber SEÖett befinbet fich
bei ben Biagara=gällen. Biertmürbigermeife ift eS eine

Bieberlaffung bon ©armeliter=B?önchen, bie fich folchen
SujuS geleiftet haben. Trei Transformatoren bon 85
Silomatt empfangen ben Strom mit einer Spannung
bon 2200 Bolt bom Biagarafufl unb manbeln ihn in
eine Spannung bon 110 Bolt um. Tie (Sefamtmenge
ber berfügbaren eleftrifchen ©nergie entfpricht 100 jßferbe«
ïrâften, mobon 25 für bie Beleuchtung, für bie Südfe
unb gum feigen beS SöafferS unb 75 für bie Neigung
beS ©rbgefdjoffeS benu|t merben. Tie eleïtrifche Sücfje
genügt aßen Bebürfniffen ber Bemopner unb Befudjer
beS |>aufeS unb bürfte, mie ber „SBeftern ©lectrician"
meint, bie gröfjte berartige Anlage ber SBelt fein. Sie
enthält einen Boft unb brei §erbe. Ter Boft hat eine

fläche bon 6 Guabratfufj unb ift in 6 gleiche gelber
eingeteilt, bie jebeS für fiep Benupt merben fönnen. Bon
ben 3 gerben ïann ber gröfjte einen Strom bon 50
Ampères aufnehmen unb bier Braten gu gleicher ßeit
liefern; bie beiben ïleineren Serbe haben je brei gelber,
©in Seffel, ber 1800 Siter Söaffer gur Benupung für
bie SBäfche unb Bäber enthält, braucht gu feiner Neigung
120 Ampères. Bei ber Möglichen ©röffnungSfeier biefeS

BtufterreftaurantS mürbe ein Tiner für 250 ißerfonen
in 2V2 ©tunben eleïtrifch geïocht.

AIS Arbeitseinheit gilt beïanntlich in ber Techniï
bie „ißferbetraft" ober „jßferbeftärle", morunter man
bie Sraft oerfteht, bie erforberlich ift, um in einer Se«
tunbe ein (Semicht bon 75 kg einen Steter hoch gu heßen.

Tiefer AuSbrucE, ber fich im Btafchinenbau unb auch in
ber ©leïtrotechniï fo fepr eingebürgert hat, bah es auf
ben erften Augenblid: ïaurn benïbar erfdjeint, ihn burch
einen anbern gu erfefsen, hat nun in ber jüngften Sett,
fo fchreibt bie SBiener „Seitfdjrift für ©leïtrotechniï", in
bem Zeitalter ber Automobile unb ber eleïtrifchen Straffen«
magen jebe ©riftengberedjtigung berloren. ®S mirb baher
in bem gadjblatte borgefdjlagen, mit Beginn beS neuen

SahrhunbertS eine neue paffenbere tethnifdje Arbeits«
einpeit einguführen, bie ben Stamen „SeiftungSeinheit"
ober ïurgmeg „©inpeit" führen unb 100 Bieter Silo«
gramm, b. p. eine Sraft bebeuten foil, bie erforberlich
ift, um in einer Seïunbe 100 kg einen Bieter hoch gu
heben. Tiefe ©inheit fügt fich 9"t in bas beïabifôpe
Spftem ein, fo bah nicpt nur bie Tecpniter, fonbern
auch bag inbuftrieße fßublitum fich fchuell an biefelbe
gemöhnen mürbe. Auch S" abfoluten Biafjfpfiem ber
©leïtrotechniï fteht bie neue ©inheit in einfacher Be=

giehung.

Sur ßrunfcn» unb llttfaB>$erft<herutt0.
(©ittgefanbt.)

3u ben für gemerbliche Sreife aüermichtigften (SefepeS«

üorlagen gehört unbeftreitbar bie Sraitïen« unb Unfall«
üerficEjerung. Tie Borlage mürbe im Oïtober I. g. im
BunbeSblatte publigiert unb ïônne bon jebem ftimm«
berechtigten Bürger auf ber ©emeinberatsïanglei feines
SBohnorteS begogen merben. Unfere Sanglei, an bie

mir uns manbten, meigerte fich inbeffen, ein ©yemplar
auSgufolgen, mit ber SÖtotibierung, bah ber Begug nur
ben ©emeinbepräfibenten guftehe. SSir manbten uns
aisbann nach unb erhielten ein ©jemplar unter
Stacfjnahme bon 60 Bappen Tie ffteferenbumSfrift läuft
mit Anfang ganuar nächften gahreS ab.

Bebauerlichermeife machen bie politifdjen Rettungen
bie Öeferfchaft mit ber BerficherungSborlage nicht ber«

traut, fonbern befdjrânïen fich bloS barauf, bie Bürger
ïurgerhanb bom Beferenbum abgumahnen. §tefür merben
jeboch meber politifdE) noch fachlich begrünbete ©rroägungen
borgebracht, gn politifdher Begieljung ift eS ein großer
gehler, über eine Borlage, bie fo tief in äße Berljätt«
niffe eingreift unb unfere bisherigen ©emohnheiten unb
Anfcfjauungen fo grünblich über ben Raufen mirft, bie

Stimme beS BolteS nicht hernehmen gu moßen. Qu
einer bemoïratifchen Bepublit barf man ruhig ben @nt=

fcljeib in bie |)änbe beS BolteS legen, menn bie ©efe|eS«
borlage gut ift unb ben Sweden unb Bebürfniffen beS

SanbeS entfpricht.
SBir finben eS gerabegu berhängniSboß, bah ^aS Bolt

über baS, maS ihnt beborfteht, im Untlaren gelaffen
merben fofi. Sn fo eingreifenben mirtfchaftlichen gragen,
bie, mie bie Sranten« unb Unfaßoerficherung, mit bem

finangießen 5BohIergehen ber ©rofjgaf)! ber 53ürger gu«

fammenhängen, barf eS ïein „©inlußern" geben. Bor
ferneren ©nttäufchungen unb äRifjberftänbttiffen bermag
nur bie bößige Slarheit über gnhalt unb Tragmeite
ber BerficherungSborlage gu bemaljren. ®S ift baher
Bürgerpflicht unb ïluge Borficht eines jeben ©emerbe«

treibenben, bafür gu forgen, bah btefe Auftlärung unS

geboten mirb. Sie ift umfo bringenber nötig, als bie

BerficherungSborlage boße 400 Artiïel gählt, burch bte

fich taum ein Tujjenb ©emerbetreibenber ohne frembe

§ülfe hinbur^ arbeiten ïônnen. Ter S"halt ungähliger
Artiïel fcheint unS feljr untlar, oberflächlich abgefaht
unb gu bieten Zweifeln Anlah gu geben. Schmer ber«

ftänblich ift bie gange Bortage ohne Ausnahme. TaS
©efeh ift ïein Buch für baS Bolt. Bur gang menige
tonnen fich bießeicht babei guredjt finben.

TaS Bolt hat, menn bie BunbeSberficherung einmal
unter Tach ift, gum ©efege unb gu feiner Ausführung
nichts mehr gu fagen. TaS beforgen bann anbere,
ïantonale unb namentlich BunbeSbehörben, bie leiber

nur aßgu oft glauben, baS Bolt fei ihretmegert unb fie
nicht beS BolteS megen ba.

Söir müffen baher unbebingt baS Beferenbum ber«

langen, fomohl um unferer potitifchen Selbftänbigteit
mißen, bie mir nicht in Bern begraben laffen moßen,

alS^aucfj um bie nötige Auftlärung gu erhalten. Ta
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Sie ist unter drei verschiedenen Anwendungen zulässig:
1) als einfache Worttelegraphie ohne Zeichen, dafür mit
wirklichen Worten und Zahlen ohne Verstümmelung,
genau nach dem Original, gleichviel ob Schreibschrift
oder Drucklettern; 2) mit Benutzung der Photographie
und 3) direkt, innerhalb einer Stunde kann das Tele-
gramm in die Druckpresse wandern. Man ist im stände,
einen Raum von 90 auf 36 em und mehr in der Zeit
von 10 Minuten zu telegraphieren, in Druckworten
ausgedrückt 311,040 Worte. Ferner kann die feinste
Autotypie, Radierung, Zeichnung :c. so übertragen werden,
daß das Bild hoch geätzt für den Druck fertig ist. In-
teressieren dürfte, daß Julius Greth bereits früher eine
Vielfarbendruckmaschine erfunden hat, die von der Reichs-
druckerei angekauft, bisher aber besonderer Umstände
halber noch nicht zur Verwendung gekommen ist.

Schweizer Techniker im Auslande. In Rev al, russische

Provinz Estland, geht ein großes Elektrizitätswerk,
die „Bolta", der Vollendung entgegen.

Kommerzieller Leiter ist der russische Ritter von
Schulmann, technischer Direktor, Herr Reczei, vormals
Oberingenieur bei Ganz Ä Co. in Budapest; Chef-Jn-
genieur des Konstruktionsbureau, Herr Ingenieur Hage-
mann von Oerlikon, Kt. Zürich; Betriebschef Herr
Ingenieur C. Schindler von R a g az, vormals Be-
triebsleiter bei Siemens à Halske in Wien; Werksührer
für sämtliche Betriebsmaschinerien, Dampf, Elektrizität,
Gas und Wasser und für die Platzmontagen, Herr
Franz Hotz, Mechaniker von Baar.

Sämtliche Herren befinden sich seit den Sommer-
monaten auf ihren Posten, an welche sie durch mehr-
jährige Verträge gebunden sind.

Die größte elektrische Küche der Welt befindet sich
bei den Niagara-Fällen. Merkwürdigerweise ist es eine

Niederlassung von Carmeliter-Mönchen, die sich solchen

Luxus geleistet haben. Drei Transformatoren von 85
Kilowatt empfangen den Strom mit einer Spannung
von 2200 Volt vom Niagarafull und wandeln ihn in
eine Spannung von 110 Volt um. Die Gesamtmenge
der verfügbaren elektrischen Energie entspricht 100 Pferde-
kräften, wovon 25 für die Beleuchtung, für die Küche
und zum Heizen des Wassers und 75 für die Heizung
des Erdgeschosses benutzt werden. Die elektrische Küche
genügt allen Bedürfnissen der Bewohner und Besucher
des Hauses und dürste, wie der „Western Electrician"
meint, die größte derartige Anlage der Welt sein. Sie
enthält einen Rost und drei Herde. Der Rost hat eine

Fläche von 6 Quadratfuß und ist in 6 gleiche Felder
eingeteilt, die jedes für sich benutzt werden können. Von
den 3 Herden kann der größte einen Strom von 50
Ampères aufnehmen und vier Braten zu gleicher Zeit
liefern; die beiden kleineren Herde haben je drei Felder.
Ein Kessel, der 1800 Liter Wasser zur Benutzung für
die Wäsche und Bäder enthält, braucht zu seiner Heizung
120 Ampères. Bei der kürzlichen Eröffnungsfeier dieses

Musterrestaurants wurde ein Diner für 250 Personen
in 2Vz Stunden elektrisch gekocht.

Als Arbeitseinheit gilt bekanntlich in der Technik
die „Pferdekraft" oder „Pferdestärke", worunter man
die Kraft versteht, die erforderlich ist, um in einer Se-
künde ein Gewicht von 75 ÜA einen Meter hoch zu heben.
Dieser Ausdruck, der sich im Maschinenbau und auch in
der Elektrotechnik so sehr eingebürgert hat, daß es auf
den ersten Augenblick kaum denkbar erscheint, ihn durch
einen andern zu ersetzen, hat nun in der jüngsten Zeit,
so schreibt die Wiener „Zeitschrift für Elektrotechnik", in
dem Zeitalter der Automobile und der elektrischen Straßen-
wagen jede Existenzberechtigung verloren. Es wird daher
in dem Fachblatte vorgeschlagen, mit Beginn des neuen

Jahrhunderts eine neue passendere technische Arbeits-
einheit einzuführen, die den Namen „Leistungseinheit"
oder kurzweg „Einheit" führen und 100 Meter Kilo-
gramm, d. h. eine Kraft bedeuten soll, die erforderlich
ist, um in einer Sekunde 100 !<^ einen Meter hoch zu
heben. Diese Einheit fügt sich gut in das dekadische

System ein, so daß nicht nur die Techniker, sondern
auch das industrielle Publikum sich schnell an dieselbe
gewöhnen würde. Auch zum absoluten Maßsystem der
Elektrotechnik steht die neue Einheit in einfacher Be-
Ziehung.

Zur Kranken- und Unfall-Versicherung.
(Eingesandt.)

Zu den für gewerbliche Kreise allerwichtigsten Gesetzes-

vorlagen gehört unbestreitbar die Kranken- und Unfall-
Versicherung. Die Vorlage wurde im Oktober l. I. im
Bundesblatte publiziert und könne von jedem stimm-
berechtigten Bürger auf der Gemeinderatskanzlei seines

Wohnortes bezogen werden. Unsere Kanzlei, an die

wir uns wandten, weigerte sich indessen, ein Exemplar
auszufolgen, mit der Motivierung, daß der Bezug nur
den Gemeindspräsidenten zustehe. Wir wandten uns
alsdann nach Bern und erhielten ein Exemplar unter
Nachnahme von 60 Rappen! Die Referendumsfrist läuft
mit Anfang Januar nächsten Jahres ab.

Bedauerlicherweise machen die politischen Zeitungen
die Leserschaft mit der Versicherungsvorlage nicht ver-
traut, sondern beschränken sich blos darauf, die Bürger
kurzerhand vom Referendum abzumahnen. Hiefür werden
jedoch weder politisch noch sachlich begründete Erwägungen
vorgebracht. In politischer Beziehung ist es ein großer
Fehler, über eine Vorlage, die so tief in alle Verhält-
nisse eingreift und unsere bisherigen Gewohnheiten und
Anschauungen so gründlich über den Hausen wirft, die

Stimme des Volkes nicht vernehmen zu wollen. In
einer demokratischen Republik darf man ruhig den Ent-
scheid in die Hände des Volkes legen, wenn die Gesetzes-

Vorlage gut ist und den Zwecken und Bedürfnissen des

Landes entspricht.
Wir finden es geradezu verhängnisvoll, daß das Volk

über das, was ihm bevorsteht, im Unklaren gelassen
werden soll. In so eingreifenden wirtschaftlichen Fragen,
die, wie die Kranken- und Unfallversicherung, mit dem

finanziellen Wohlergehen der Großzahl der Bürger zu-
sammenhängen, darf es kein „Einlullern" geben. Vor
schweren Enttäuschungen und Mißverständnissen vermag
nur die völlige Klarheit über Inhalt und Tragweite
der Versicherungsvorlage zu bewahren. Es ist daher
Bürgerpflicht und kluge Vorsicht eines jeden Gewerbe-
treibenden, dafür zu sorgen, daß diese Aufklärung uns
geboten wird. Sie ist umso dringender nötig, als die

Versicherungsvorlage volle 400 Artikel zählt, durch die

sich kaum ein Dutzend Gewerbetreibender ohne fremde
Hülfe hindurch arbeiten können. Der Inhalt unzähliger
Artikel scheint uns sehr unklar, oberflächlich abgefaßt
und zu vielen Zweifeln Anlaß zu geben. Schwer ver-
ständlich ist die ganze Vorlage ohne Ausnahme. Das
Gesetz ist kein Buch für das Volk. Nur ganz wenige
können sich vielleicht dabei zurecht finden.

Das Volk hat, wenn die Bundesversicherung einmal
unter Dach ist, zum Gesetze und zu seiner Ausführung
nichts mehr zu sagen. Das besorgen dann andere,
kantonale und namentlich Bundesbehörden, die leider

nur allzu oft glauben, das Volk sei ihretwegeü und sie

nicht des Volkes wegen da.
Wir müssen daher unbedingt das Referendum ver-

langen, sowohl um unserer politischen Selbständigkeit
willen, die wir nicht in Bern begraben lassen wollen,
als^auch um die nötige Aufklärung zu erhalten. Da
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laffe fiep ÜRiemanb irre macpen burcp bte Mannten
ißprafen, wer ben Seferenbumgbogen unterfcpreibe, ber»
werfe bag ©efep. 3m ©egenteil, wer bag Sfteferenbum
unterftüpt, ber forgt nur bafür, bap bag Salt in einer
grage, bie fein Vermögen fo nape berührt, Mar fiept.
UePerbieg ift bag Seferenbum ein Secpt, bag bie Sunbeg»
berfaffung bem Solte gibt. 2Ser fid) pierauf beruft,
ber brauet fid) waprpaftig nicpt gu genieren.

S)ie ©ewerbetreibenben tbun gut baran, tb)re freien
Stunben bem Sefen ber Serficperunggborlage gu wibmen.
Ungäplige fünfte bon größter SEragweite werben ba
aucp bemjenigen Befrembticp erfcpeinen, ber bie Sorlage
im gangen taum berftebt. — ®ie ßranten» unb Unfall»
berficperung foil bor Idem bie Peftepenben Haftpflicht»
gefepe befeitigen. DP piegu eine Sîotwenbigïeit borliegt
unb ob bie SRänget nicpt anberg hätten befeitigt werben
tonnen, bezweifeln wir. Smmerpin finb wir überzeugt,
bafe biejenigen ©ewerbetreibenben, bie biganpin unter
Haftpflicht geftellt waren, tünftig biel mepr Pegaplen
muffen, alg peute. 2)enn fie paben nicpt nur an bie

Srantertberficperung einen gropen Seitrag gu leiften,
fonbern aucp in ber Hauptfacpe bie UnfaHberfid)erungg=
Prämien aug eigenem ©ade gu beftreiten. 5E)em Arbeiter
barf tünftig nur nocp ','4, nicpt mepr bie Hälfte ber

Unfallprämie abgezogen werben. — SDie SOÎeprbelaftung
ber ©ewerbetreibenben wirb nocp baburcp erpöpt, bap
nach äer Sunbegberficperunggborlage aucp foldEje lÉrant»

peiten unb Unfälle mitentfcpäbigt werben, bie nicpt im
Setriebe entftanben finb. ®ie ©ewerbetreibenben paben
alfo lünftig bag Sergnügert, burcp ipre Seiträge aucp

folcpe ©cpäben gu erfepen, bie biefer ober jener Arbeiter
auperpalP ber ArPeitggeit in lieberlicper Sßeife, g. S. burcp
eine Lauferei, fiep gepolt pat!

Seber mag felbft augreepnen, bap, tropbem ber Sunb
an bie Jtrantenberfidperung gr. 3.65 pro Arbeiter unb

pro 3apr beiträgt (gewip fepr wenig unb 7s öer Un»

fallprämie trägt, bie Serfiçperung ipn tünftig fepr poep

gu ftepen tommt. 3öie biel bie ©efepiepte toftet, bag

fagt ung tein 9Renfcp. Aber bap fie fepr biel toftet,
bag tann jeber felbft einfepen, wenn er Pebentt, bap alle

trantpeiten unb Unfälle ber Arbeiter, aucp bie leicpt»

fertigft gugegogenen, reicplicp gu entfepäbigen finb.

SDie grope gapl &er Heineren ©ewerbetreibenben
ftunb biganpin nicpt unter ben H<*ftpfli<ptgefepen. ©ie
patten Paper für bie ArPeiterberficperung teine AuggaPen.
Iber fünftigpin finb ipre Arbeiter obligatorifcp gegen
ßrantpeit unb Unfall gu berfiepern. Ùnb bie Soften
biefer Serfiçperung trägt in ber Hauptfacpe, wie gefagt,
ber Arbeitgeber, unb gwar ein Arbeitgeber, bem alg
ftleingewerbeireibenber bie beträcptlicpe Auggabe gewip
fcpwer fallen wirb. Aucp ber SÎIeingewerbetreibenbe
pat, wie ber gröpte Snbuftrielle, bie Srantenberficperungg»
Prämien für ben einen Arbeiter bei einer ber bieten freien
Waffen gu gaplen, für ben anbern Arbeiter bei einer
ftaatlicpen ®affe. Söie biel 9Rüpe' unb Seit pat jeber
barauf gu oerwenben, nur bamit er bie Seiträge am
richtigen Orte begaplt?

Segaplt ber ©ewerbetreibenbe bie Oer»
faliéné ißrämie nicpt reeptgeitig, fo tann bon
ipm ein ©trafgelb big auf ben fünffachen Se»
trag ber Prämie bertangt werben. 3a fogar
berficperunggpoligeilicp gebüpt tann man
nocp werben. ®ag ift einfach unerpört! Söir
tonnen bag ©elb aucp nicpt aug bem Soben
peraug ftampfen!

©ine ber fcplimmften Seiten ber gangen Serficperungg»
borlage finb bie Unfallberpütunggborfcpriften, bie für alle
©ewerbetreibenben gelten. ®ag tünftige eibgenöffifepe
Serficperunggamt wirb allgemeine unb befonbere Unfall»
berpütunggborfcpriften erlaffen unb beren SDurcpfüprung
mit ungepeurer Strenge beforgen. äBer'g nicpt glaubt,
ber lefe Art. 310 unb 311 ber Sunbegberficperungg»
borlage, bie wörtlicp folgenbermapen lauten:

„Art. 310. Sei äRipacptung ber Sorfcprift bon
„Art. 307 ober eineg allgemeinen (Art. 308) ober eineg
„befonberen (Art. 309) ©rlaffeg ift bag eibgenöffifepe
„Serficperunggamt befugt, ben Sunbegbeitrag für eine

„beftimmte gutünftige ßeitbauer alg berwirtt gu ertlären,
„bie Prämie für bie Seit big gur ÜRacpacptung big auf
„bag giirtffacpe gu erpöpen unb bie Serfepung in eine

„pöpere ©efaprentlaffe borgunepmen.
„3ebe folcpe Serfügung beg eibgenöffifepen Serficper»

„ureggamteg ift fcpriftlicp, gegen ©mpfanggfepein, mitgu»
„teilen unb tann innert gwangig SEagen feit ber SERit»

Dresdner Bohrmaschinenfabrik A.-G.
vormais Bernhard Fischer & Winsch, Dresden-A.

Preislisten stelzen gern, zu Diensten, anaum 2230

Spezialität :

Bohrmaschinen,
Drehbänke,

Fräsmaschinen,
eigener patentirter nnüber-

trottener Construction.
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lasse sich Niemand irre machen durch die bekannten

Phrasen, wer den Referendumsbogen unterschreibe, ver-
werfe das Gesetz. Im Gegenteil, wer das Referendum
unterstützt, der sorgt nur dafür, daß das Volk in einer
Frage, die sein Vermögen so nahe berührt, klar sieht.
Ueberdies ist das Referendum ein Recht, das die Bundes-
Verfassung dem Volke gibt. Wer sich hieraus beruft,
der braucht sich wahrhaftig nicht zu genieren.

Die Gewerbetreibenden thun gut daran, ihre freien
Stunden dem Lesen der Versicherungsvorlage zu widmen.
Unzählige Punkte von größter Tragweite werden da
auch demjenigen befremdlich erscheinen, der die Vorlage
im ganzen kaum versteht. — Die Kranken- und Unfall-
Versicherung soll vor Allem die bestehenden Hastpflicht-
gesetze beseitigen. Ob hiezu eine Notwendigkeit vorliegt
und ob die Mängel nicht anders hätten beseitigt werden
können, bezweifeln wir. Immerhin sind wir überzeugt,
daß diejenigen Gewerbetreibenden, die bisanhin unter
Hastpflicht gestellt waren, künftig viel mehr bezahlen
müssen, als heute. Denn sie haben nicht nur an die

Krankenversicherung einen großen Beitrag zu leisten,
sondern auch in der Hauptsache die Unfallversicherungs-
Prämien aus eigenem Sacke zu bestreiten. Dem Arbeiter
darf künftig nur noch Vi, nicht mehr die Hälfte der

Unfallprämie abgezogen werden. — Die Mehrbelastung
der Gewerbetreibenden wird noch dadurch erhöht, daß
nach der Bundesversicherungsvorlage auch solche Krank-
heiten und Unfälle mitentschädigt werden, die nicht im
Betriebe entstanden sind. Die Gewerbetreibenden haben
also künftig das Vergnügen, durch ihre Beiträge auch

solche Schäden zu ersetzen, die dieser oder jener Arbeiter
außerhalb der Arbeitszeit in liederlicher Weise, z. B. durch
eine Rauferei, sich geholt hat!

Jeder mag selbst ausrechnen, daß, trotzdem der Bund
an die Krankenversicherung Fr. 3.65 pro Arbeiter und

pro Jahr beiträgt (gewiß sehr wenig I) und '/ö der Un-
fallprämie trägt, die Versicherung ihn künftig sehr hoch

zu stehen kommt. Wie viel die Geschichte tostet, das

sagt uns kein Mensch. Aber daß sie sehr viel kostet,
das kann jeder selbst einsehen, wenn er bedenkt, daß alle
Krankheiten und Unfälle der Arbeiter, auch die leicht-
fertigst zugezogenen, reichlich zu entschädigen sind.

Die große Zahl der kleineren Gewerbetreibenden
stund bisanhin nicht unter den Haftpflichtgesetzen. Sie
hatten daher für die Arbeiterversicherung keine Ausgaben.
Aber künftighin sind ihre Arbeiter obligatorisch gegen
Krankheit und Unfall zu versichern. Und die Kosten
dieser Versicherung trägt in der Hauptsache, wie gesagt,
der Arbeitgeber, und zwar ein Arbeitgeber, dem als
Kleingewerbetreibender die beträchtliche Ausgabe gewiß
schwer fallen wird. Auch der Kleingewerbetreibende
hat, wie der größte Industrielle, die Krankenversicherungs-
Prämien für den einen Arbeiter bei einer der vielen freien
Kassen zu zahlen, für den andern Arbeiter bei einer
staatlichen Kasse. Wie viel Mühe und Zeit hat jeder
darauf zu verwenden, nur damit er die Beiträge am
richtigen Orte bezahlt?

Bezahlt der Gewerbetreibende die ver-
fallene Prämie nicht rechtzeitig, so kann von
ihm ein Strafgeld bis auf den fünffachen Be-
trag der Prämie verlangt werden. Ja sogar
versicherungspolizeilich gebüßt kann man
noch werden. Das ist einfach unerhört! Wir
können das Geld auch nicht aus dem Boden
heraus stampfen!

Eine der schlimmsten Seiten der ganzen Versicherungs-
Vorlage sind die Unfallverhütungsvorschriften, die für alle
Gewerbetreibenden gelten. Das künftige eidgenössische
Versicherungsamt wird allgemeine und besondere Unfall-
Verhütungsvorschriften erlassen und deren Durchführung
mit ungeheurer Strenge besorgen. Wer's nicht glaubt,
der lese Art. 310 und 311 der Bundesversicherungs-
Vorlage, die wörtlich folgendermaßen lauten:

„Art. 310. Bei Mißachtung der Vorschrift von
„Art. 307 oder eines allgemeinen (Art. 308) oder eines
„besonderen (Art. 309) Erlasses ist das eidgenössische
„Versicherungsamt befugt, den Bundesbeitrag für eine

„bestimmte zukünftige Zeitdauer als verwirkt zu erklären,
„die Prämie für die Zeit bis zur Nachachtung bis aus
„das Fünffache zu erhöhen und die Versetzung in eine

„höhere Gefahrenklasse vorzunehmen.
„Jede solche Verfügung des eidgenössischen Versicher-

„ungsamtes ist schriftlich, gegen Empfangsschein, mitzu-
„teilen und kann innert zwanzig Tagen seit der Mit-

vrssàsr LoUrinalsodinsiitadà 7^.-Li.
vormai8 Leriàrà keeker A Mnsek,

sisàsii »»»»»»> 2230

Lvlìri»s,svl»àv»,
orvàkâ-à.
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"teilung mittelft Sefcpwerbe art ben Sunbegrat ange»
„fönten werben.

„Sie Sefcpwerbe Befipt, fofern ber Sunbegrat nicpt
„anberg entfcpeibet, auffcpiebenbe SBirfung.

„Sie tierfidjerunggpoligeilicpe 2Ipnbung Bleibt tior»
„Behalten,

„gm fÇatte einer ißrämienerpöpung im Sinne bon
„2lbfap 1 ift eg bem Arbeitgeber unterfagt, mepr alg
„ben bierten Seil ber bon i£)tn gefcpulbeten einfachen
„Prämie bem Arbeiter in 2Ibgug 511 bringen. Sie Se»

„ftimmungen bon Art. 299, 2lbfap 2 unb 3, finben 2In=

„Wenbung."
„21 rt. 311. gn fcpweren gälten beg Ungeporfamg

„gegen allgemeine (Art. 308) ober befonbere (Art. 309)
„Srlaffe unb bei gleichzeitiger bebeutenber Unfatlgefapr
„ift ber Sunbegrat nacp.gweimaliger frudjtlofer Éîapnung
„gegenüber bem ungeporfamen gnpaber eineg Setriebeg,
„in welchem ein ober mehrere Serficperte arbeiten, be»

„fugt, bie gwanggweife ©infteltung beg Setriebeg angu»
„orbnen. Ser Danton, in welcpem fid) ber Setrieb be»

„finbet, ift tierpfticptet, eine folcpe 2tnorbnung auf Soften
„beg getjtbaren gu tioügiepen. Ser 23unb haftet hinter
„bem gehlbaren für folcpe Soften."

28er nun weih, wie fcpwierig fdjon bie Surcpfüprung
ber tiom gabrifinfpeftorate angeorbneten ©cpupmaf?»
nahmen ift, wer ferner weih, bah meifteng gerabe bie
Arbeiter, namentlich bie Attorbarbeiter, fogar unter
©treifanbropungen fid) weigern, biefe ober jene ©tpup»
tiorricptung gu panbpaben, ber fcplägt fich an ben Sopf
unb fragt mit Secpt erftaunt, wie man berartig unge»
heuerliche 23orfchriften gegen ben ohnehin geplagten Arbeit»
geber auffteden fann.

ÜBir tonnen ung bie ©ache nur fo erftären, bah an
ber Vortage feine ißerfonen gearbeitet haben, bie mit
unferen Serpältniffen tiertraut finb. @g ift eben etwag
anbereg im grünen ©effet tion ©ogialpolitif gu träumen
ober biefe ©ogialpolitif im Seben praftifd) burcpgufüpren.
2Bir bebauern, bah man berartige wichtige (Sefepe in
ftilter 2lbgefcploffenpeit in Sern fabriziert unb nicht ing
Seben pinaugblicft.

2tehntich wie mit ber 2(ugarbeitung beg (Sefepeg

tierhält eg fich mit ber fünftigen Serwaltung, namentlich
ber Unfatttierficherungganftatt. SBir ©ewerbetreibenbe
haben ba nichtg mehr gu fagen. SOÎan fchiebt ung fogar
ba auf bie Seite, wo wir willig gehört werben mühten.
Sie ^öpe ber Unfaflgprämien wirb auf @runb einer
Schätzung ber Setriebggefapr feftgeftellt. Sie ©cpäpung
nimmt eine Sepörbe tior, bie in Sugern fitzt unb unfern
Setrieb nicht fennt. Seflamieren fönnen wir nicht. @g

Würbe auch nicht tiiet nüpen, wie jeber weih, ber fchon
mit 23eamten unb Sureaufratie gu thun gehabt hat.

Unb wenn bie UnfaUgprämien nicht augreichen, fo
werben bie fünftigen Prämien gang einfach erhöht, ohne
Weiter gu unterfucpen, welche Setriebe bag Sefigit am
weiften Beeinflußt haben. Sie ©ewerbetreibenben haben
bann in ben folgenden Sahren bagjenige nachgubegahten,
Wag anbete in früheren Sahren gu wenig begaplt haben.
Sag ift bittereg Unrecht!

2Bir fd)Iiefjen mit ber bringenben SRapnung:

„Slcferctibitm öor unb fleißig itutergeidjtiet !"
E.

^Betriebenes.

Sßaabtlänbifcpeg Secpnifuin. Samit biefe Anftalt in
S au fan ne errichtet werbe, bietet bie ©tabt bag nötige
Sautanb auf Seautieu, eine ©ubfibie tion gr. 500,000
für ben Sau unb einen jährlichen Seitrag tion granfen
15,000—25,000 an bie Setriebgfoften.

Sidelftapl im Satnpffeffelbau. Sie Serwenbung
tion Sicfelftapl gur Herstellung tion Sangerptatten er»
folgt befannUicp Bereitg feit mehreren gapren in grohem
Umfange, nachbem griebr. Srupp ihn in burchaug öoll»
fommener Söeife gu ergeugen tiermochte. 2tuch auf
biefem (Sebief hat Srupp bie teitenbe Stellung einge»

nommen, obwohl bie Sorbamerifaner tiergweifelte 2ln=

ftrengungen machten, ihm ben Sang abgulaufen.
Seuerbingg haben Serfuche bargethan, bah ber

Sicfelftapl fepr geeignet ift, im Sampffeffelbau werttiolle
Sienfie gu leiften, namentlich nachbem erfannt worben
war, baß ber Sidelftapl trop ber Sorgüge, bie er mit
bem glufjftahl teilt, nicht auch beffen ©pröbigfeit befipt,
welche ben lepteren gum ©ebrauep für Sampffeffelwanb»
ungen faft untauglich macht. 2UIerbingg Wirb ber

Sidelftapl wegen feiner Softfpieligfeit tiorläufig noch
befchränfte 2lnwenbung finben; aber bort, wo eg fich
um einen Seffel tion geringem ©emiept, grofjer üebeng»
bauer unb minimaler SeparaturbeDürftigfeit hanbelt,
wirb er bag ibealfte Saumaterial hergeben, weldjeg man
fich benfen fann.

Sie Serfuche, welche mit einem Sopr aug weichem
©tapi tion ber im Sampffeffelbau tierwenbeten Cuali»
tät unb einem folchen aug Sicfelftapl gleichgeitig gemacht
würben, förberten aufjerorbentlicp intereffante, für bie

Secpnif wichtige Gürgebniffe gu Sage, fo bafj eg fich öer»

lopnt, auf biefelbén näher eingugepen. Gsntfprecpenb
ben tierberblichen ©inflüffen, welchen ein ©ieberopr im
Sampffeffel auggefept ift, würben bie Serfucpgobjefte
auf ipren Sßiberftanb gegen ©äure, gegen äupere 2ln=

freffungen burch bie |>eigflamme unb gegen innere $er»
Störungen burch überpipten Sampf geprüft, wobei man
bie Serfucpe unter etwag intenfioeren Serpältniffen
bunpfüprte, alg biejenigen finb, benen bie 9topre im
wirtlichen Setriebe unterliegen.

Sie Sopre, beren @ewicpt man tior unb nach ben

Serfucpen jebegmal gang genau feftfteüte, geigten nach
einem ununterbrochenen Aufenthalt tion 25 Sagen in
einem burcp Splorwafferftofffäure angefäuerten SBaffer

gang bebeutenb tierfchiebene ©ewichtgtierlufte : bag Weiche

©taplropr pat mepr alg bie ^älfte,' bag Sicfelftaplropr
bagegen faum ben breipigften Seil feineg @ewid)teg ein=
gebüßt. Ser ©äuregepalt im Sampffeffel rüprt tion
ben Schmiermitteln per, welche bie ^effelfpeifewaffer in
tiielen gabrifen aug ben Sonbenfatoren mitbringen. —
ßwei Serfuchgropre würben in bie geuerung eineg

Sampffeffelg gebracht unb ber @inwirfung beg geuerg
auggefept, wobei fowopl bie innere wie auch bie äupere
gläcpe ber Sopre forgfältig beobachtet würbe. Sie
gerftörung burdj Dfpbation in golge ber (Sinwirfung
beg geuerg War beim weichen ©taplropr breimal fo
grop, alg bie beim Sidelftaplropr. — @in weiterer
Serfucp beftanb barin, Pap man bie Sopre tion aupen
erpipte unb in ipr Snnereg einen ©trapl tion poeper»

piptem Sampf leitete. Sag weiepe ©taplropr patte
naep èeïw ©tunben bag SRidelftaplropr bagegen
nur '/50 feineg ®ewid)teg eingebüpt; bag leptere pielt
mepr alg gwei ber erftern aug, fo bap man gu ber

golgerung gelangte, bap bei Sampfüberpipern bie Sopre
aug Siclelftapl 2"g mal fo lange palten, alg biejenigen
aug gewöhnlichem ©tapl. Sefonberg intereffante, fepein»
bar fiep wiberfprecpenbe Sefultate ergab fcplieplicp noep

folgenber Serfucp. ^wei Sopre mit überpiptem Sampf ^
tion 4,5 2ltmofppären Srud gefüllt, Würben gwangig
mal, abwecpfelnb gwei ©tunben lang, auf bunfle Sot»
glut erwärmt unb wieber abgefüplt. Sabei patte fiep
bag weiepe ©taplropr um '/3a feiner üänge tierfürgt,
bag Sicfelftaplropr bagegen um '/90 tierlängert. (ÜJlit»
geteilt tiotn ißatent» unb teepnifepen Sureau tion Sicp.
Süberg in Oörlip.)
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"teilung mittelst Beschwerde an den Bundesrat ange-
„fochten werden.

„Die Beschwerde besitzt, sofern der Bundesrat nicht
„anders entscheidet, aufschiebende Wirkung.

„Die versicherungspolizeiliche Ahndung bleibt vor-
„behalten

„Im Falle einer Prämienerhöhung im Sinne von
„Absatz 1 ist es dem Arbeitgeber untersagt, mehr als
„den vierten Teil der von ihm geschuldeten einfachen
„Prämie dem Arbeiter in Abzug zu bringen. Die Be-
„stimmungen von Art. 299. Absatz 2 und 3, finden An-
„Wendung."

„Art. 311. In schweren Fällen des Ungehorsams
„gegen allgemeine (Art. 308) oder besondere (Art. 309)
„Erlasse und bei gleichzeitiger bedeutender Unfallgesahr
„ist der Bundesrat nach.zweimaliger fruchtloser Mahnung
„gegenüber dem ungehorsamen Inhaber eines Betriebes,
„in welchem ein oder mehrere Versicherte arbeiten, be-

„fugt, die zwangsweise Einstellung des Betriebes anzu-
„ordnen. Der Kanton, in welchem sich der Betrieb be-

„findet, ist verpflichtet, eine solche Anordnung aus Kosten
„des Fehlbaren zu vollziehen. Der Bund haftet hinter
„dem Fehlbaren für solche Kosten."

Wer nun weiß, wie schwierig schon die Durchführung
der vom Fabrikinspektorate angeordneten Schutzmaß-
nahmen ist, wer ferner weiß, daß meistens gerade die
Arbeiter, namentlich die Akkordarbeiter, sogar unter
Streikandrohungen sich weigern, diese oder jene Schutz-
Vorrichtung zu handhaben, der schlägt sich an den Kopf
und fragt mit Recht erstaunt, wie man derartig unge-
heuerliche Vorschriften gegen den ohnehin geplagten Arbeit-
geber aufstellen kann.

Wir können uns die Sache nur so erklären, daß an
der Borlage keine Personen gearbeitet haben, die mit
unseren Verhältnissen vertraut sind. Es ist eben etwas
anderes im grünen Sessel von Sozialpolitik zu träumen
oder diese Sozialpolitik im Leben praktisch durchzuführen.
Wir bedauern, daß man derartige wichtige Gesetze in
stiller Abgeschlossenheit in Bern fabriziert und nicht ins
Leben hinausblickt.

Aehnlich wie mit der Ausarbeitung des Gesetzes

verhält es sich mit der künftigen Verwaltung, namentlich
der Unfallversicherungsanstalt. Wir Gewerbetreibende
haben da nichts mehr zu sagen. Man schiebt uns sogar
da auf die Seite, wo wir willig gehört werden müßten.
Die Höhe der Unfallsprämien wird auf Grund einer
Schätzung der Betriebsgefahr festgestellt. Die Schätzung
nimmt eine Behörde vor, die in Luzern sitzt und unsern
Betrieb nicht kennt. Reklamieren können wir nicht. Es
würde auch nicht viel nützen, wie jeder weiß, der schon
mit Beamten und Bureaukratie zu thun gehabt hat.

Und wenn die Unfallsprämien nicht ausreichen, so

werden die künftigen Prämien ganz einfach erhöht, ohne
weiter zu untersuchen, welche Betriebe das Defizit am
meisten beeinflußt haben. Die Gewerbetreibenden haben
dann in den folgenden Jahren dasjenige nachzubezahlen,
was andere in früheren Jahren zu wenig bezahlt haben.
Das ist bitteres Unrecht!

Wir schließen mit der dringenden Mahnung:
„Referendum vor und fleiszig nnterzeichnet!"

U.

Verschiedenes.

Waadtländisches Technikum. Damit diese Anstalt in
Lausanne errichtet werde, bietet die Stadt das nötige
Bauland auf Beaulieu, eine Subsidie von Fr. 500,000
sür den Bau und einen jährlichen Beitrag von Franken
15,000—25,000 an die Betriebskosten.

Nickelstahl im Dampfkesselbau. Die Verwendung
von Nickelstahl zur Herstellung von Panzerplatten er-
folgt bekanntlich bereits seit mehreren Jahren in großem
Umfange, nachdem Friedr. Krupp ihn in durchaus voll-
kommener Weise zu erzeugen vermochte. Auch auf
diesem Gebiet hat Krupp die leitende Stellung einge-
nommen, obwohl die Nordamerikaner verzweifelte An-
strengungen machten, ihm den Rang abzulaufen.

Neuerdings haben Versuche dargethan, daß der
Nickelstahl sehr geeignet ist, im Dampfkesselbau wertvolle
Dienste zu leisten, namentlich nachdem erkannt worden
war, daß der Nickelstahl trotz der Vorzüge, die er mit
dem Flußstahl teilt, nicht auch dessen Sprödigkeit besitzt,
welche den letzteren zum Gebrauch für Dampfkesselwand-
ungen fast untauglich macht. Allerdings wird der
Nickelstahl wegen seiner Kostspieligkeit vorläufig noch
beschränkte Anwendung finden; aber dort, wo es sich

um einen Kessel von geringem Gewicht, großer Lebens-
dauer und minimaler Reparaturbevürftigkeit handelt,
wird er das idealste Baumaterial hergeben, welches man
sich denken kann.

Die Versuche, welche mit einem Rohr aus weichem
Stahl von der im Dampfkesselbau verwendeten Quali-
tät und einem solchen aus Nickelstahl gleichzeitig gemacht
wurden, förderten außerordentlich interessante, für die

Technik wichtige Ergebnisse zu Tage, so daß es sich ver-
lohnt, auf dieselben näher einzugehen. Entsprechend
den verderblichen Einflüssen, welchen ein Siederohr im
Dampfkessel ausgesetzt ist, wurden die Versuchsobjekte
auf ihren Widerstand gegen Säure, gegen äußere An-
sressungen durch die Heizflamme und gegen innere Zer-
störungen durch überhitzten Dampf geprüft, wobei man
die Versuche unter etwas intensiveren Verhältnissen
durchführte, als diejenigen sind, denen die Rohre im
wirklichen Betriebe unterliegen.

Die Rohre, deren Gewicht man vor und nach den

Versuchen jedesmal ganz genau feststellte, zeigten nach
einem ununterbrochenen Aufenthalt von 25 Tagen in
einem durch Chlorwasserstoffsäure angesäuerten Wasser

ganz bedeutend verschiedene Gewichtsverluste: das weiche

Stahlrohr hat mehr als die Hälfte, das Nickelstahlrohr
dagegen kaum den dreißigsten Teil seines Gewichtes ein-
gebüßt. Der Säuregehalt im Dampfkessel rührt von
den Schmiermitteln her, welche die Kesselspeisewasser in
vielen Fabriken aus den Kondensatoren mitbringen. —
Zwei Versuchsrohre wurden in die Feuerung eines
Dampfkessels gebracht und der Einwirkung des Feuers
ausgesetzt, wobei sowohl die innere wie auch die äußere
Fläche der Rohre sorgfältig beobachtet wurde. Die
Zerstörung durch Oxydation in Folge der Einwirkung
des Feuers war beim weichen Stahlrohr dreimal so

groß, als die beim Nickelstahlrohr. — Ein weiterer
Versuch bestand darin, daß man die Rohre von außen
erhitzte und in ihr Inneres einen Strahl von hocher-
hitztem Dampf leitete. Das weiche Stahlrohr hatte
nach zehn Stunden 'Z, das Nickelstahlrohr dagegen
nur Vzz seines Gewichtes eingebüßt; das letztere hielt
mehr als zwei der erstern aus, so daß man zu der

Folgerung gelangte, daß bei Dampsüberhitzern die Rohre
aus Nickelstahl 2(/g mal so lange halten, als diejenigen
aus gewöhnlichem Stahl. Besonders interessante, schein-
bar sich widersprechende Resultate ergab schließlich noch
folgender Versuch. Zwei Rohre mit überhitztem Dampf ^
von 4,5 Atmosphären Druck gefüllt, wurden zwanzig
mal, abwechselnd zwei Stunden lang, auf dunkle Rot-
glut erwärmt und wieder abgekühlt. Dabei hatte sich

das weiche Stahlrohr um Vz» seiner Länge verkürzt,
das Nickelstahlrohr dagegen um '/s« verlängert. (Mit-
geteilt vom Patent- und technischen Bureau von Rich.
Lüders in Görlitz.)
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